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Vorwort zur 4. Auflage

Die Grundüberlegungen für das Werk haben sich nicht geändert. Den Nutzern soll es
weiterhin helfen, sich in dem teilweise doch sehr verwirrenden, weil sehr vielfältigen
Gebiet des öffentlichen Baurechts zu Recht zu finden.

Diese Vielfalt zeigt sich nicht nur in den zahlreichen Gesetzesvorschriften unterschied-
lichen Ranges, sondern auch in der kaum überschaubaren Literatur sowie der Menge
gerichtlicher Entscheidungen. Soweit Dr. André Schneeweiß und ich Literatur und Urteile
für relevant gehalten haben, sind sie mit Stichtag 31. 07. 2023 eingearbeitet.

Für Anregungen sind wir weiterhin dankbar.

Mainz
im August 2023

Prof. Dr. iur. Axel Wirth
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Vorwort

Warum ist dieses Buch entstanden, wie ist es entstanden und was ist seine Intention?
Mein Lehrstuhl beschäftigt sich mit Deutschem und Internationalen, Öffentlichem und

Privatem Baurecht.
Unser primäres Ziel ist die Ausbildung der Studenten und Studentinnen. Wir bilden

dabei nicht Studierende der Rechtswissenschaften sondern der Fachrichtung Wirtschaft-
singenieurwesen mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen aus. Ergänzend sind wir sehr
erfolgreich in der Erwachsenenfortbildung tätig. Aus dieser Schwerpunktsetzung wird
deutlich, dass unsere Ansprechpartner im Regelfall nicht Juristen sind, sondern diejeni-
gen die mit dem Baubereich im Sinne fachübergreifender Tätigkeiten und Ausbildung in
Berührung kommen.

Gerade für diese Personen ist es wichtig einen Überblick über die verschiedenen
rechtlichen Bereiche des Bauwesens zu erhalten. Mit diesem Buch wollten meine Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin Frau Nina Wolff und ich helfen ein überblickartiges Wissen
zu vermitteln. Den Lesern soll es zusammen mit den anderen Werken meines Lehrstuhls
möglich sein, zu erkennen, wann baurechtliche Problemstellungen „in den Rechtsbereich
abgleiten“. Sie sollen in die Lage versetzt werden zu erkennen, ob zusätzliche rechtli-
che Überlegungen angestellt werden müssen. Die Leserinnen und Leser sollen also nicht
zu perfekten Baujuristen ausgebildet werden, sie sollen allerdings in die Lage versetzt
werden zu beurteilen, wann baurechtliche Fragestellungen von Relevanz sind.

Frau Wolff und ich hoffen mit diesen generellen Ausführungen den gewünschten
Überblick gegeben zu haben.

Für Anregungen und konstruktive Kritik sind wir dankbar.

Darmstadt
im Juni 2012

Prof. Dr. Axel Wirth
Ass. Jur. Nina Wolff
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